
 
A n t r a g : 

 
1. Die Ratsversammlung hat die während 

der öffentlichen Auslegung vorgebrach-
ten Stellungnahmen geprüft und stimmt 
den Einzelanträgen gemäß der beiliegen-
den Übersicht zu. Der Oberbürgermeister 
wird beauftragt, diejenigen Träger öffent-
licher Belange und Institutionen, die Stel-
lungnahmen vorgebracht haben, von 
dem Ergebnis mit Angabe der Gründe in 
Kenntnis zu setzen. 

 
2. Die Ratsversammlung beschließt auf-

grund des § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
in der Fassung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 22.07.2011 
(BGBl. I. S. 1509), den Bebauungsplanes 
Nr. 177 „Entwicklungsfläche Nord / A 7“ 
für das Gebiet zwischen der BAB 7, der 
L 328, der K 1 und dem Baggersee in 
den Stadtteilen Einfeld und Gartenstadt, 
bestehend aus der Planzeichnung 
(Teil A), dem Text (Teil B) und dem ge-
sonderten Textteil (Teil C  - Abstandsliste), 
als Satzung. 

 
3. Die Begründung einschließlich Umweltbe-

richt wird gebilligt; Umfang und Detaillie-
rungsgrad der Ermittlung umweltrelevan-
ter Belange (Umweltprüfung) werden 
gemäß § 2 Abs. 4 Satz 2 BauGB bestä-
tigt. 

 
4. Die zusammenfassende Erklärung gemäß 

§ 10 Abs. 4 BauGB wird gebilligt. 
 
5. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, 

den Bebauungsplan nach erfolgter Ge-
nehmigung der 35. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes gemäß § 10 Abs. 3 
Baugesetzbuch (BauGB) ortsüblich be-
kanntzumachen. Dabei ist auch an-
zugeben, wo der Plan, die Begründung 
und die zusammenfassende Erklärung 
eingesehen werden können. 

 


